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RS OGH 1978/3/7 4Ob314/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.03.1978

Norm

UWG §9 C3a

WaschmittelkennzeichenV allg

Rechtssatz

Die in der WaschmittelkennzeichenV vorgeschriebenen Angaben schließen insbesondere das Entstehen eines irrigen

Eindruckes über den Bestand oder Nichtbestand besonderer Zusammenhänge zwischen den Unternehmungen, aus

welchen die sich gegenüberstehenden Produkte stammen, keineswegs aus.

Entscheidungstexte

4 Ob 314/78

Entscheidungstext OGH 07.03.1978 4 Ob 314/78

Veröff: JBl 1979,205
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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